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Festsetzung eines Gefahrtarifs - Gefahrtarifstelle - Arbeitnehmer- 
überlassungsunternehmen - Umlagesoll - Beitragsbescheid (§§ 152 ff., 
157 SGB VII); 
hier: Rechtskräftiges Urteil des Bayer. Landessozialgerichts (LSG) 

vom 9.10.2002 - L 2 U 262/00 - 
1. Ist die Gefahrtarifstelle nach einem abgegrenzten Gewerbezweig gebildet, 
ist nicht mehr ersichtlich, warum es aus rechtlichen Gründen zusätzlich der 
Begründung einer gemeinsamen gewerbetypischen Gefahr bedarf. 
2. Dass die der Gefahrtarifstelle zugeordnete Gefahrklasse im Wesentlichen 
auch dem Gefährdungsrisiko des einzelnen Unternehmens entsprechen 
müsse, ist rechtlich nicht nur nicht geboten, sondern rechtlich unerwünscht. 
3. Die Unternehmen der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung sind als 
einheitlicher Gewerbezweig und nicht als Zusammenfassung von Gewerbe- 
Zweigen anzusehen. 
4. Die Unternehmen der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung weisen 
eine gemeinsame gewerbetypische Gefahr dergestalt auf, dass ihre Beschäf- 
tigten im Wesentlichen mit unterschiedlichen beruflichen Betätigungen in 
ständig wechselnden entleihenden Unternehmen beauftragt sind. 
5. Gegen die Rechtmäßigkeit eines Beitragsbescheides kann nicht geltend 
gemacht werden, dass das Umlagesoll nur  insoweit in die Beitragserhebung 
einbezogen werden dürfe, wie auch das Verwaltungshandeln der Berufsge- 
nossenschaft bei der Erhebung der Beiträge oder der Verwendung der Mittel 
rechtmäßig gewesen sei. 
Bayer. LSG Urt. v. 9. 10.2002 - L 2 U 262/00 - 

Die von der Klägerin form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist 
zulässig; eine Beschränkung der Berufung nach § 144 SGG besteht nicht. 

Das Sozialgericht hat in seine Entscheidung zu Recht nach § 96 SGG den 
Beitragsbescheid vom 28.4. 1999 einbezogen. Er ist nach Erlass des Wider- 
spruchsbescheides ergangen, auf der Grundlage des Veranlagungsbe- 
scheides vom 27. 5. 1998 erlassen worden und aus eben den rechtlichen 
Gründen von der Klägerin in Frage gestellt worden, die zur Anfechtung des 
Veranlagungsbescheides geführt haben (vgl. hierzu Jens Meyer-Ladearig, 
Komm. zum SGG, 7. Aufl. § 96 RdNr. 2). Das Gleiche gilt für die nach Ein- 
legung der Berufung von der Beklagten erlassenen Beitragsbescheide vom 
25. 4. 2000 und 25. 4. 2001 (vgl. Meyer-Ladewig a.a. 0. RdNr. 7). Über sie 
entscheidet der Senat auf Klage als Gericht erster Instanz (vgl. BSG Urteil 
vom 30.7.2002 - Az.: B 4 RA 113/00 R). 

Berufung und Klagen sind jedoch nicht begründet. Der Veranlagungsbe- 
scheid und die Beitragsbescheide der Beklagten sind rechtlich nicht zu bean- 
standen. 

Die Klägerin ist mit Aufnahmebescheid vom 27. 5. 1998 in die Zustän- 
digkeit der Beklagten aufgenommen worden. Da der Bescheid nicht ange- 
fochten worden ist, und Gesichtspunkte, die für seine Nichtigkeit sprechen 
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würden, nicht vorliegen, ist die Zuständigkeit der Beklagten nach 5 136 
Abs. 1 Satz 1 SGB VII mit Bindung für die Gerichte festgestellt, § 77 SGG. 

Nach §§ 152 ff .  SGB VII hat die Beklagte ihren Finanzbedarf im Wege der 
Umlage durch Beiträge zu decken, deren alleinige Berechnungsgrundlagen - 
mit Ausnahme der Fälle des § 155 SGB VII - der Finanzbedarf, die Arbeits- 
entgelte der Versicherten und die Gefahrenklassen sind. 

Nach § 157 Abs. 1 Satz 1 SGB VII setzt der Unfallversicherungsträger 
einen Gefahrtarif als autonomes Recht fest. Nach Satz 2 sind in dem 
Gefahrtarif zur Abstufung der Beiträge Gefahrklassen festzustellen. Nach 
Abs. 2 der Vorschrift wird der Gefahrtarif nach Tarifstellen gegliedert, in 
denen Gefahrengemeinschaften nach Gefährdungsrisiken unter Berücksich- 
tigung eines versicherungsmäßigen Risikoausgleichs gebildet werden. Nach 
Abs. 3 der Vorschrift werden die Gefahrklassen aus dem Verhältnis der 
gezahlten Leistungen zu den Arbeitsentgelten berechnet. Der Gefahrtarif 
bildet damit kraft Gesetzes eine der von der Selbstverwaltung beschlossenen 
Rechtsgrundlagen, aufgrund deren die Verwaltung des Versicherungs- 
trägers die diesem als Mitglieder angehörenden Unternehmer zur Beitrags- 
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leistung heranzieht. Bei einem Streit über die Rechtmäßigkeit eines Verwal- 
tungsaktes, der die Veranlagung zu einer bestimmten Gefahrklasse zum 
Inhalt hat, ist der Gefahrtarif durch die Gerichte auf seine Rechtsgültigkeit 
nachzuprüfen. Die richterliche Nachprüfung erstreckt sich insbesondere 
darauf, ob Normen höherrangigen Rechts verletzt sind. Soweit die Unfall- 
Versicherungsträger sich im Rahmen der ihnen erteilten gesetzlichen 
Ermächtigung bewegen, ist ihnen bei der Schaffung des Gefahrtarifs ein 
nicht zu eng bemessener Spielraum eingeräumt. Die Gerichte haben deshalb 
nicht zu prüfen, ob der Unfallversicherungsträger die zweckmäßigste, ver- 
nünftigste und gerechteste Regelung der Tarifstellenbildung getroffen hat 
(vgl. BSG NZA 1986, 620). 

Nach 5 157 Abs- 2 SGB VII hat der Unfallversicherungsträ, wer den 
Gefahrtarif nach Tarifstellen zu gliedern, in denen Gefahrengemeinschaften 
nach Gefährdungsrisiken unter Berücksichtigung eines versicherungs- 
mäßigen Risikoausgleichs gebildet werden. Die Gefahrengemeinschaften 
nach Gefährdungsrisiken sind bei den gewerblichen Berufsgenossen- 
schaften historisch zunächst nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
gebildet worden (vgl. hierzu Schulz, Die BG 1995, 316 ff.). Unter anderem 
wurde dabei versucht, das Gefährdungsrisiko möglichst differenziert nach 
den einzelnen versicherten Tätigkeiten aufzuteilen. Wegen der damit häufig 
verbundenen geringen Größe der Gefahrengemeinschaft einerseits und dem 
fehlenden versicherungsmäßigen Risikoausgleich mit anderen Gruppen 
andererseits konnte es je nach mehr oder minder zufallsmäßigem Risiko- 
eintritt bei den einzelnen Gefahrengemeinschaften zu außerordentlichen 
Beitragsschwankungen kommen. Es hat sich deshalb als notwendig emie- 
Sen, für die Gefahrdungsrisiken eine hinreichend große Gefahrengemein- 
Schaft zu bilden. Hierbei ist es zur Erreichung eines versicheningsmäßigen 
Risikoausgleichs nicht nur erwünscht, sondern geboten, dass unterschied- 
liche Gefahrdungsrisiken in einer Gefahrengemeinschaft zusammengefasst 
werden (vgl. BayLSG Breith. 1999, 6701673). Andererseits dürfte es unter 
dem Gesichtspunkt eines noch rechtmäßigen Risikoausgleichs nicht hin- 
genommen werden, wenn einzelne Mitglieder der Gefahrengemeinschaft 

gemessen an ihrem eigenen Gefährdungsrisiko überproportional mit Bei- 
trägen zum Ausgleich fremder Gefährdungsrisiken herangezogen werden. 

Die Bildung von Risikogemeinschaften ist grundsätzlich auf unter- 
schiedliche Weise möglich. Es können nach der Art ihrer Tätigkeit oder 
ihres Unternehmenszweckes gleiche oder verwandte Unternehmen a l s  ein 
Gewerbe oder Gewerbezweig oder Unternehmen ohne Rücksicht auf ihre 
technologische Gleichartigkeit nur unter dem Gesichtspunkt der Risiko- 
belastung in Tarifstellen zusammengefasst werden (vgl. hierzu Schulz, 
BG 1984, 657 ff.). 

Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung ist die Gefahrklasse nach der 
Art des Gewerbes eines Unternehmens zu bilden, also nach Gruppen von 
Unternehmen, die ungeachtet unterschiedlicher individueller Belastungs- 
Verhältnisse nach der Art ihrer unternehmerischen Tätigkeit zusammen- 
gefasst sind (Gewerbetarif; vgl. BSG NZA 1992, 335 ff.). Auf solche Weise 
werden die gewerbetypischen Gefahren im Gefahrtarif des Unfallversiche- 
rungsträgers durch Gefahrklassen erfasst. Dabei bleibt unberücksichtigt, ob 
es innerhalb eines zu einem bestimmten Gewerbe gehörenden Unter- 
nehmens nicht nur ausschließlich gewerbeverbundene Arbeitsplätze und 
daneben auch an sich dem jeweiligen Gewerbe fremde Arbeitsplätze gibt. ES 
ist vielmehr grundsätzlich in solchen Fällen hinzunehmen, das gewerbe- 
fremde Arbeitsplätze weniger gefährdet sein können als solche, die dem 
Gewerbe unmittelbar zuzuordnen sind. Daher ist ein Unfallversichenings- 
träger grundsätzlich nicht verpflichtet, abgrenzbare Unternehmensteile in 
gesonderten Gefahrtarifstellen zu veranlagen. E r  kann dies, ist jedoch 
rechtlich hierzu nicht verpflichtet (vgl. BSG Breith. 1984, 36 = SozR 2200 
§ 734 Nr. 3; NZA 1992,335 ff. m.w.N.). 

\X'ird, wie im vorliegenden Fall, die Zusammenfassung unterschiedlicher 
Gefährdungsrisiken in einer Gefahrengemeinschaft nicht nach dem Belas- 
tungsprinzip vorgenommen, kann es grundsätzlich zu einer für das einzelne 
Unternehmen oder die in einer Gefahrtarifstelle zusammengefassten Unter- 
nehmen zu einer unter dem Gesichtspunkt eines noch rechtmäßigen Risiko- 
ausgleichs nicht mehr hinnehmbaren Heranziehung zum Ausgleich fremder 
Gefährdungsrisiken kommen, wenn mehrere Gewerbezweige in einer 
Gefahrtarifstelle zusammengefasst werden (vgl. BSG SozR 2200 § 731 

- 
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Nr. 2) oder die in einer Gefahrtarifstelle zusammengefassten Unternehmen 
in Wahrheit keinen Gewerbezweig bilden. Im vorliegenden Fall hat die 
Beklagte die Gefahrtarifstelle, in der die Klägerin zu veranlagen war, 
nach einem Gewerbezweig gebildet und es ist nichts dafür ersichtlich, dass 
die Zusammenfassung willkürlich oder nicht der Realität entsprechend 
wäre. 

Ist, wie im vorliegenden Fall, die Gefahrtarifstelle nach einem abge- 
grenzten Gewerbezweig gebildet, ist nicht mehr ersichtlich, warum es aus 
rechtlichen Gründen zusätzlich der Begründung einer gemeinsamen gewer- 
betypischen Gefahr bedarf. Es kommt vielmehr auf eine rechtlich nicht ZU 

beanstandende Umschreibung der unternehmerischen Tätigkeiten an, die 
nach technologischen Gesichtspunkten einen Gewerbezweig bilden. Dass 
die sich für eine Gefahrtarifstelle ergebende Gefahrklasse von denen 
anderer Gefahrtarifstellen überhaupt oder signifikant unterscheiden 
müsste, ist rechtlich nicht geboten und bedarf daher keiner weiteren 

Begründung. Dass die der Gefahrtarifstelle zugeordnete Gefahrklasse im 
Wesentlichen auch dem Gefährdungsrisiko des einzelnen Unternehmens 
entsprechen müsste, ist rechtlich nicht nur nicht geboten, sondern unter dem 
Gesichtspunkt des Ausgleichs verschiedener Risiken innerhalb einer Risiko- 
gemeinschaft rechtlich unerwünscht. Insoweit gebietet § 157 Abs. 2 SGB VII 
ausdrücklich die Berücksichtigung eines versicherungsmäßigen Risikoaus- 
gleichs, was nur bei Zusammenfassung unterschiedlicher Risiken möglich ist. 
Davon abgesehen sieht der Gefahrtarif der Beklagten zur Berücksichtigung 
des abweichenden Gefährdungsrisikos des einzelnen Unternehmens 
innerhalb der Gefahrtarifstelle eine Herauf- oder Herabsetzung der Gefahr- 
klasse vor, die als einem rechtmäßigen Risikoausgleich entsprechend 
angesehen werden muss (vgl. Ricke Kass. Komm. § 157 SGB VII RdNr. 179; 
Lauterbach Unfallversicherung § 157 SGB VII RdNr. 25 ff.). 

Auch wenn nach Auffassung des Senats der Nachweis einer gemeinsamen 
gewerbetypischen Unfallgefahr der Zeitarbeitsunternehmen keiner weite- 
ren Begründung anhand der konkreten Unfallrisiken bedarf, ist er mit dem 
BSG (NZA 1992,335) der Auffassung, dass die Unternehmen der gewerbs- 
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung zum einen als Gewerbezweig und nicht 
als eine Zusammenfassung von Gewerbezweigen anzusehen sind und zum 
anderen eine gemeinsame gewerbetypische Gefahr dergestalt aufweisen, 
dass ihre Versicherten im Wesentlichen mit den unterschiedlichsten beruf- 
lichen Betätigungen in ständig wechselnden entleihenden Unternehmen 
tätig sind. Soweit es innerhalb dieser Arbeitnehmertätigkeiten sowohl bei 
einem einzelnen Unternehmen der Arbeitnehmerüberlassung als auch bezo- 
gen auf die Struktur des einzelnen Unternehmens bzgl. der allein oder über- 
wiegend überlassenen Arbeitnehmer innerhalb der Gefahrengemeinschaft 
ein signifikant abweichendes Gefahrdungsrisiko gibt, hat die Beklagte dem 
durch Schaffung der zwei Tarifstellen mit den unterschiedlichen Gefahr- 
klassen Rechnung getragen, auch wenn dies möglicherweise rechtlich nicht 
geboten war (vgl. BSG Breith. 1984, 36 = SozR 2200 0 734 Nr. 3). Sie hat 
damit innerhalb des Gewerbezweiges Elemente eines Tätigkeitstarifes ein- 
geführt. Mit der nunmehr strikten Abgrenzung zwischen ausschließlicher 
und nicht ausschließlicher Tätigkeit in diesem Bereich hat die Beklagte auch 
den Bedenken des BSG (NZA 1992,335) Rechnung getragen, das dem nicht 
möglicherweise hinreichend bestimmten Abgrenzungskriterium der über- 
wiegenden Tätigkeit gegolten hatte und für eine Ubergangszeit hinge- 
nommen wurde. Es sind von der Klägerin keine Gründe dargetan und von 
Gesetzes wegen auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte verpflichtet 
gewesen wäre, entsprechend der Vorstellung der Klägerin innerhalb eines 
Gewerbezweiges weitere Elemente eines rechtlich grundsätzlich nicht 
erwünschten Tätigkeitstarifs einzuführen. Die von der Klägerin gewünschte 
Aufsplitterung nach individuellen Gefährdungsrisiken, deren verwaltungs- 
technische Durchführbarkeit ohnehin in Frage gestellt werden müsste, 
stünde sowohl der Bildung einer genügend großen Gefahrengemeinschaft 
als auch der Berücksichtigung eines versicherungsmäßigen Risikoausgleichs 
entgegen. 

Die Berechnungsweise der Grundlage des Gefahrtarifs durch die Beklagte 
ist rechtlich nicht zu beanstanden. Es lag im Ermessen der Beklagten, einen 
dreijährigen Beobachtungszeitraum heranzuziehen und hierbei die Belas- 
tungen aus allen in diesem Beobachtungszeitraum eingetretenen Versiche- 

rungsfällen einschließlich der Wegeunfälle zu berücksichtigen (vgl. Ricke, 
Kass. Komm., § 157 SGB VII RdNr. 14 ff,). Sie war dabei nicht verpflichtet, 
bei der Ermittlung des Verhältnisses der gezahlten Leistungen zu den 
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Arbeitsentgelten die mit den Versicherungsfallen verbundenen Regressein- 
nahmen zu berücksichtigen. Dies hätte 5 157 Abs. 3 SGB VII wider- 
sprochen, wonach die Gefahrklassen aus dem Verhältnis der gezahlten Leis- 
tungen zu den Arbeitsentgelten zu berechnen sind. Der Gesetzeswortlaut 
spricht von den gezahlten, nicht den getragenen Leistungen und gibt auch 
sonst keinen Anhaltspunkt für die Berücksichtigung von Einnahmen. Es 
muss deshalb bei der Berücksichtigung der Regresseinnahmen im Umla- 
gesoll und der nach der Satzung möglichen Einbeziehung in die Ermittlung 
eines Beitragsnachlasses nach § 162 Abs. 1 SGB VII verbleiben (vgl. Ricke 
Kass. Komm. § 162 SGB VII RdNr. 13). 

Der Berechnung der Gefahrklassen liegen auch keine fehlerhaften Berech- 
nungsunterlagen zugrunde. Für die Jahre 1995 und 1996 sind hierfür keinerlei 
Anhaltspunkte ersichtlich, sie werden von der Klägerin auch nicht geltend 
gemacht. Für das Jahr 1994 hat die Beklagte nach Überzeugung des Senats 
aufgrund der genannten Beweisaufnahme durch das SG Duisburg alle Mag- 
nahmen getroffen, um eine exakte Zuordnung der Versicherungsfälle und der 
Lohnsummen zu ermitteln. Bezüglich der Versicherungsfälle muss die Zuord- 
nung als nahezu vollständig und richtig angesehen werden. Es ist jedenfalls 
nicht ersichtlich, dass es zu fehlerhaften Zuordnungen gekommen wäre, die 
nicht auch sonst allgemein aufgrund tatsächlicher oder rechtlicher Irrtümer 
bei exakt gleich beschriebenen Tarifstellen auftreten würden. Bei der Zuord- 
nung der Lohnsummen hat die Beklagte durch eine Kombination von zumut- 
baren konkreten Ermittlungen und statistischer Plausibilitätspriifung Beurtei- 
lungsgrundlagen gewonnen, von denen nicht mehr ersichtlich ist, dass sie für 
eine falsche Gefahrklassenberechnung wesentlich sein könnten. Es muss 
deshalb nicht entschieden werden, ob für einen vorübergehenden Zeitraum 
wegen der Präzisierung von Tarifstellen hieraus resultierende, mit zumutbaren 
verwaltungstechnischen Aufwendungen nicht mehr zu vermeidende Unge- 
nauigkeiten hingenommen werden müssten. 

Die Rechtswidrigkeit des Gefahrtarifs ergibt sich auch nicht daraus, dass 
- die Richtigkeit des entsprechenden Vorbringens der Klägerin unterstellt - 
die Unternehmen der Tarifstellen 48 und 49 insgesamt mehr an Beiträgen 
aufbringen müssen, als der reinen Entschädigungslast entspricht. Es gibt 
weder eine gesetzliche Regelung noch einen rechtlichen Gesichtspunkt, der 
die von der Klägerin ins Feld geführte Begrenzung der Beiträge gebieten 
würde. Es liegt vielmehr in der Natur der Sache, dass es eine solche Grenze 
nicht geben kann. Da innerhalb der Tarifstellen das individuelle Äquiva- 
lenzprinzip wirkt (vgl. Schulz, SGb 1999, 172/175), das zur Folge hat, dass 
die Gemeinschaft der in einer Tarifstelle zusammengefassten Unternehmen 
insgesamt ihre aktuellen Lasten zu tragen hat, kann es sowohl wegen der 
über die Unfalllasten hinaus zu finanzierenden Mittel der Berufsgenossen- 
schaften als auch wegen des berufsgenossenschaftlichen Risikoausgleichs 
zwischen den Tarifstellen, sowohl die Möglichkeiten einer Kostenunter- 
deckung als auch einer Kostenüberdeckung bezogen auf die Unfalllasten 
einer Gefahrtarifstelle geben (vgl. Schulz a.a.0. S. 176). 

Der Senat sieht in dem hier zur Beurteilung anstehenden Gefahrtarif auch 
keinen Verstoß gegen Art. 3 Grundgesetz. 

Dass und aus welchen Gründen es von Verfassungs wegen nicht zu bean- 
standen ist, dass die Unternehmer im Rahmen ihrer Mitgliedschaft beim 
Unfallversicherungsträger zur Finanzierung der Rentenaltlasten aus dem 
Beitrittsgebiet im Rahmen der Beitragserhebung herangezogen werden, ist 
vom BSG, Urt. V. 18. 4. 2000 - B 2 U 13/99 R - des näheren dargelegt 
worden. Der Senat schließt sich dieser Rechtsprechung an. 

Soweit nach der genannten Entscheidung in der entsprechenden Regelung 
im Gefahrtarif der Beklagten ein Verstog gegen Art. 3 Grundgesetz in Frage 
steht, sieht der Senat weder Anlass zu einer Vorlage nach Art. 100 Grund- 
gesetz an das Bundesverfassungsgericht noch zu einer teilweisen Ver- 
werfung des Gefahrtarifs der Beklagten bzgl. der Verteilung der Rentenalt- 
lasten aus dem Beitrittsgebiet. 

Nach den 5s 152, 153 und 157 SGB VII sind die Rentenaltlasten aus dem 
Beitrittsgebiet als Teil des Umlagesolls durch Beiträge umzulegen und diese 
wiederum unter maßgeblicher Berücksichtigung des Gefahrrarifs zu errnit- 
teln. Davon ist auch die Vorschrift des 5 1157 Abs. i RVO ausgegangen, 
wonach zur Finanzierung der Rentenaltlasten bis zum 31. 12. 1994 bei der 
Beitragsberechnung von der Berücksichtigung des Grades der UnfaIlgefahr 
in den Unternehmen abgesehen werden konnte. Sofern die nunmehr gel- 
tende gesetzliche Regelung in Ansehung der Rentenaltlasten aus dem Bei- 
trittsgebiet verfassungswidrig wäre, müsste die Norm selbst vorgelegt 
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werden. Sofern innerhalb der ansonsten als verfassungsgemäß angesehenen 
gesetzlichen Vorgabe nur die Gefahrtarifregelung selbst als nicht verfas- 
sungsgemäß angesehen werden müsste, müsste der Senat selbst diese Rege- 
lung der Beklagten als nicht rechtens verwerfen und die angefochtenen 
Bescheide insoweit aufheben. 

Beide Voraussetzungen liegen hier nicht vor. 
Zunächst sind die tatsächlichen Voraussetzungen für die Prüfung eines 

Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz, wie sie das BSG im Urteil vom 
18. 4. 2000 fordert, zu bejahen. Die Klägerin wird mit einem wesentlichen 
Teil ihres Unternehmens zur dritthöchsten Gefahrklasse des Gefahrtarifs 
veranlagt und damit in höherem Maße belastet als die Mehrzahl der übrigen 
Mitglieder der Beklagten, die in weit darunter liegende Gefahrklassen ein- 
gestuft sind. Bei einer Verteilung der Rentenaltlasten nach Lohnsummen 
träte nach dem Vortrag beider Parteien eine Minderung des Beitrags der in 
den Tarifstellen 48 und 49 veranlagten Unternehmen um Ca. 9 %  ein. Es sind 
demgegenüber keine mit der Beitragszahlung verbundenen Vorteile ersicht- 
lich, die diese Belastung ausgleichen würden. Es gibt keine Regelung, 
wonach die Beiträge zur gesetzlichen UV mit bestimmten steuerlichen Be- 
günstigungen verbunden wären. Die Beiträge sind vielmehr Betriebsaus- 
gaben und vom Bestehen eines entsprechenden Aufwandes abhängig. Ent- 
sprechend diesem Aufwand und dem für die Besteuerung geltenden Tarif 
(vgl. § 32a EStG 1998; 5 23 KStG 1996) mindern sie die steuerliche Be- 
lastung. Der konkreten Betriebsausgabe stehen deshalb bestenfalls Steuer- 
minderbelastungen an der tariflichen Obergrenze gegenüber. Von der 
Gewährung von Vorteilen steuerlicher Art, die die Belastung kompensieren 
würden, kann deshalb nicht gesprochen werden. 

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz gebietet, 
alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln und verpflichtet die 

Grundrechtsadressaten, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Un- 
gleiches entsprechend seiner Verschiedenheit und der Eigenart ungleich zu 
behandeln. Er ist verletzt, wenn die gleiche oder ungleiche Behandlung der 
geregelten Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache 
selbst liegen, und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten 
Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, wenn also bezogen auf den 
jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, 
einleuchtender Grund für die Regelung fehlt, kurzum, wenn die Maßnahme 
als willkürlich bezeichnet werden muss. Es ist grundsätzlich Sache des 
Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselbe 
Rechtsfolge knüpft, die er also im Rechtssinn als gleich ansehen will. Er 
muss allerdings seine Auswahl sachgerecht treffen. Was in Anwendung des 
Gleichheitssatzes sachlich vertretbar oder sachfremd und deshalb will- 
kürlich ist, lässt sich nicht abstrakt und allgemein feststellen, sondern stets 
nur in Bezug auf die Eigenart des konkreten Sachverhalts, der geregelt 
werden soll. Je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen 
ergeben sich unterschiedlich Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen 
Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfor- 
dernisse reichen. Der normative Gehalt der Gleichheitsbindung erfahrt 
daher seine Präzisierung jeweils im Hinblick auf die Eigenart des zu 
regelnden Sachbereichs: Der Gleichheitssatz verlangt, dass eine vom Gesetz 
vorgenommene unterschiedliche Behandlung von Personengruppen sich auf 
einen vernünftigen oder sonstwie einleuchtenden Grund von hinrei- 
chendem Gewicht zurückführen lässt. Ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz liegt dann vor, wenn der Gesetzgeber Ubereinsrimmungen 
der zu ordnenden Lebensverhältnisse nicht berücksichtigt, die so bedeut- 
sam sind, dass sie bei einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten 
Betrachtungsweise beachtet werden müssen, oder wenn zwischen Gruppen 
von Normadressaten, die vom Gesetzgeber nicht gleich behandelt werden, 
keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie 
die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (BVerfGE 103, 310 
m. w. N.). 

Dem Gesetzgeber war es nicht verwehrt, bei der Zuweisung von Altlasten 
aus .den Sozialversicherungsbereichen der früheren D D R  an die zuge- 
hörigen Sozialversicherungsbereiche der alten Bundesländer und deren Ver- 
teilung auf die Beitragszahler, auf die in diesem System geltende Verteilung 
der Belastung zurückzugreifen. Die zur Beitragstragung in den Bereichen 
der gesetzlichen Sozialversicherung verpflichteten Personen und Unter- 
nehmen haben ebenso wie allgemein die Steuerzahler keinen Bezug zur Ent- 
stehung der zu übernehmenden Altlasten. Der Gesetzgeber konnte deshalb 
bei der Übernahme der Verteilung der Altlasten ganz allgemein nicht auf 
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das Kausalitätsprinzip zurückgreifen. Andererseits muss es als sachgemäßes 
Kriterium angesehen werden, wenn der Gesetzgeber bei der Zuweisung von 
Lasten aus der früheren Solidargemeinschaft der DDR auf die entspre- 
chenden Solidargemeinschaften der Bundesrepublik Deutschland auch auf 
deren Verteilungskriterien zurückgreift (vgl. BSG SozR 81 10 Kap. VIII J I11 
Nr. 1). Insbesondere im Recht der gesetzlichen UV besteht insoweit 
ein Solidarausgleichssystem, als von den Mitgliedern sowohl solche Risi- 
ken mitzutragen sind, die nicht in der aktuellen Versichertengemeinschaft 
entstanden sind (sogenannte tote Lasten, vgl. Schulz Sgb 1999, 172, 175), 

als auch ein weitgehender Solidarausgleich innerhalb der einzelnen Tarif- 
stellen der einzelnen Berufsgenossenschaft und der Berufsgenossenschaften 
untereinander (Schulz, a.a. O., S. 172 ff.). Die in der Beitragsberechnung 
liegende Anknüpfung an den Gefahrtarif muss deshalb als sachgerechtes 
Differenzierungskriterium angesehen werden, jedenfalls soweit es auch 
sonst zur Tragung finanzieller Risiken herangezogen werden kann, die nicht 
unmittelbar dem einzelnen Unternehmen zuzuordnen sind. Es ist deshalb 
auch mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz vereinbar, wenn die Beklagte sich zur 
Finanzierung der Rentenaltlasten eines der gesetzlichen Vorgabe entspre- 
chenden Gefahrtarifs bedient. O b  sich der Gesetzgeber und die Beklagte 
dabei der zweckmäßigsten, vernünftigsten oder gerechtesten Lösung 
bedient haben, ist für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit nach Art. 3 
Abs. 1 GG nicht mehr von Bedeutung (vgl. BVerfGE 84,348 ff.). 

Die Klägerin kann auch nicht die Rechtswidrigkeit der angefochtenen 
Beitragsbescheide geltend machen, soweit es die Auswirkungen der Verein- 
barung betrifft, die die Beklagte in Ansehung der in Gefahrtarifstelle 50 ver- 
anlagten Unternehmen der Fußballvereine der ersten oder zweiten Bun- 
desliga oder der Regionalligen, getroffen hat. 

Insoweit geht es nicht um eine fehlerhafte Ermittlung des Umlagesolls 
nach § 153 Abs. 1 SGB VII. Auch wenn unterstellt wird, dass durch diese 
Vereinbarung das Beitragsaufkommen der Beklagten zu Lasten der Klägerin 
geschmälert wurde, ändert dies nichts an dem tatsächlichen Finanzbedarf, 
der auf die Mitgliedsunternehmen der Beklagten umzulegen ist. Infrage 
kommt jedoch, dass die Beklagte mit der Vereinbarung in nicht recht- 
mäßiger Weise auf das Beitragsaufkommen Einfluss genommen hat mit der 
Folge, dass die anderen, nicht von dieser Maßnahme begünstigten Mit- 
glieder höhere Beiträge zu entrichten haben. Hierbei würde es für die 
Annahme der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Beklagten nicht 
ausreichen, dass nach §§ 53 und 54 SGB X die Beklagte unter bestimmten 
Vorausetzungen einen Vergleich in der Form eines Öffentlich-rechtlichen 
Vertrages schliei3en kann (so aber LSG Rheinland-Pfalz Urt. v. 25.6.2001 - 
L 2 U 317/00). Die der Beklagten durch Gesetz eingeräumte Befugnis in der 
Form des öffentlich-rechtlichen Vertrages zu handeln, sagt noch nichts über 
die Rechtmäßigkeit der vertraglichen Regelung aus, denn schon nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 SGB X besteht eine Regelungsbefugnis nur, soweit Rechts- 
Vorschriften nicht entgegenstehen. Im Übrigen sagt ganz allgemein die vom 
Gesetz eröffnete Form des Verwaltungshandelns noch nichts über die 
inhaltliche RechtmäSigkeit der Maßnahme aus. In den dem Senat im 
Wesentlichen vorenthaltenen Vertragsregelungen könnten erhebliche Ver- 
stöße gegen § 76 Abs. 1 SGB IV, wonach Einnahmen rechtzeitig und voll- 
ständig zu erheben sind, enthalten sein, sofern die Beklagte ihrer Ver- 
pflichtung, gegenüber jedem Mitglied Beiträge festzusetzen und sie im 
gebotenen und möglichen Umfang einzuziehen, nicht mehr nachzukommen 
gedachte. Die Ermächtigungen in den Absätzen 2 bis 4 der betreffenden 
Vorschrift könnten bei weitem überschritten sein, wenn die Beklagte als 
Träger der UV hier einen Vergleich über andere als bereits rückständige 
Beitragsansprüche geschlossen hätte und Niederschlagungen oder Erlasse 
mittelbar über den konkreten Einzelfall und dessen Voraussetzungen 
hinaus vorgenommen worden sind. Darüber hinaus kommt in Betracht, die 
Beklagte im Ergebnis gegen die gesetzliche Vorgabe und ihren eigenen 
Gefahrtarif eine gesamte Gefahrtarifstelle ganz oder teilweise von der durch 
sie gebotenen Beitragserhebung herausgenommen und dies durch eine 
andere Beitragserhebung ersetzt hat. Von mittelbaren, die Klägerin belas- 
tenden Beitragserhöhungen könnte jedoch erst dann ausgegangen werden, 
wenn feststellbar wäre, dass durch die von der Beklagten vorgenommene 

. _. ~ 



- 460 - 
Beitragserhebung bzgl. der Profi-Fußballvereine im Vergleich zu einer ord- 
nungsgemäßen Veranlagung und Beitragseinziehung sichere Beitrags- 
ausfälle entstanden wären und das für  den zu prüfenden Beitragsbescheid 
angesetzte Umlagesoll insoweit erhöht hätten. 

Diese Prüfungen können jedoch dahingestellt bleiben, weil gegen die 
Rechtmäßigkeit eines Beitragsbescheides nicht geltend gemacht werden 
kann, das Umlagesoll dürfe in die Beitragserhebung nur  soweit einbezogen 
werden, wie auch das Verwaltungshandeln des Unfallversicherungsträgers 
bei der Erhebung der Beiträge oder der Verwendung der Mittel rechtmäßig 
gewesen sei. Das Gesetz geht bei der Regelung des Umlageverfahrens irn 
Bereich der  gesetzlichen UV in § 153 Abs. 1 SGB VII davon aus, dass der 
tatsächliche Finanzbedarf auf die Mitglieder umzulegen ist. Eine andere 
hiöglichkeic der  Ausgabendeckung sieht das Gesetz  bei der  Beitragser- 
hebung nicht vor. Aus diesem Grunde  und weil eine der  gesetzlichen 
Yorgabe entsprechende Haushaltführung nicht mehr möglich wäre, wenn 
die H ö h e  des Umlagesolls vom Nachweis der Rechtmäßigkeit jeden Ver- 
waltungshandelns im Bereich der Beitragseinnahmen und der  Leistungen 
abhinge, kann das einzelne Mitglied der  Berufsgenossenschaft auch nicht 
mittelbar im Wege der Klage gegen den einzelnen Beitragsbescheid eine 
durch die Verwaltungsorgane vorgenommene rechtswidrige Ausgabenver- 
Wendung oder Einnahmenkürzung verhindern. Dieser Bereich der Kon- 
trolle obliegt nicht dem einzelnen Mitglied, sondern allein den Selbstver- 
waltungsorganen und  Aufsichtsbehörden der  Versicherungsträger 
(vgl. hierzu BSG N J W  1987, 517) 

Die Berufung und die Klagen sind deshalb nicht begründet. 


